
 

Sitzungsvorlage 
 
Amt/Abteilung: 

Stadtholding 

Datum: 27.05.2010 

Aktenzeichen: 

810 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 07.06.2010 Vorberatung 

Hauptausschuss 15.06.2010 Vorberatung 

Stadtrat 29.06.2010 Entscheidung 

 

    

Betreff: 

 

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, 1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 

2009, 2. Verwendung des Jahresergebnisses 2009, 3. Entlastung der Geschäftsführung und des 

Aufsichtsrates 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat empfiehlt dem Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung, 

 

1. den Jahresabschluss 2009 der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit einer Bilanzsumme von 

EUR 25.937.584,52 und einem Jahresgewinn von EUR 301.537,39 festzustellen. 

 

2. den Jahresgewinn wie folgt zu verwenden: 

 

Vortrag des Jahresüberschusses in Höhe von 301.537,39 EUR auf neue Rechnung. 

 

3. den Geschäftsführern Herrn Thomas Hirsch und Herrn Martin Messemer sowie dem Aufsichtsrat 

der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.  

 

 

Begründung: 

 

Die Prüfungsgesellschaft Ernst & Young prüfte aufgrund des Beschlusses der 

Gesellschafterversammlung vom 30. September 2008 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 

und erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

 

Gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ist 

vor Entscheidungen der Gesellschafterversammlung, soweit es die Bedeutung der jeweiligen 

Entscheidung erfordert, der Stadtrat der Stadt Landau in der Pfalz mit der Angelegenheit zu befassen. 

 

Anlagen: 

 

Prüfungsbericht Ernst & Young für die Fraktionsvorsitzenden 

 

 

 

 

Auswirkung: 

 

Produktkonto: 

Haushaltsjahr: 

Betrag: 



- 2 - 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung 

 

Hauptamt 

 

 

Schlusszeichnung: 
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